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'1·/:" Bestimmungen über die Verpflegs.Entschädigung für die 
/".,) ~annschaften vom Feldwebel etc. abwärts bei Beurlaubungen un~ 

Elllberufungen; mit einem Stundenzeiger und dem Gebührs-Tanf 
zur Berechnung. 4. München 1861. 


